
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 
 
 
 
 

  

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift:  Leipziger Allee 26 
17389 Anklam 

 
 

 
Stadt Pasewalk 
Frau Nowak 
Haußmannstraße 85 
17309 Pasewalk 
 
 

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
Sachgebiet: Technische Bauaufsicht/Bauplanung 

Auskunft erteilt: 
Zimmer: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
beBPo: 
 

Frau Müller 
230 
03834 8760-3348 
03834 8760-93348 
mariagabriele.mueller@kreis-vg.de 
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 - Zentrale Poststelle - 

Sprechzeiten 
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr  nach Vereinbarung 

Aktenzeichen: 02548-25-43 Datum: 08.09.2025 

Grundstück: Pasewalk, Krugsdorfer Damm ~ 

Lagedaten:  Gemarkung Pasewalk, Flur 13, Flurstücke 37/2, 39/3, 38/7, 42/1 
  
Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 67/24 "Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm" der Stadt Pasewalk 

hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 4046-2024 

 
 

 
Landkreis Vorpommern-Greifswald  Bankverbindungen 

Sparkasse Vorpommern 
IBAN: DE96 1505 0500 0000 0001 91 
BIC: NOLADE21GRW 

 
Sparkasse Uecker-Randow 
IBAN: DE81 1505 0400 3110 0000 58 
BIC: NOLADE21PSW 

Hausanschrift 
Feldstraße 85 a 
17489 Greifswald 
 

Postanschrift 
Postfach 11 32 
17464 Greifswald 

Telefon: 03834 8760-0 
Telefax:  03834 8760-9000 

Internet: www.kreis-vg.de 
E-Mail: posteingang@kreis-vg.de 

Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE11ZZZ00000202986 

 

 
Grundlage für die Erarbeitung der Stellungnahme des Landkreises bildeten folgende Unterlagen: 
- Ihr Anschreiben vom 28.07.2025 (Eingangsdatum 28.07.2025) 
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben  

 

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Nowak, 
 
hiermit erhalten Sie den noch ausstehenden Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald vom 28.08.2025.  
Ich möchte Sie bitten, diesen bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten. 
 

1. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
1.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 
1.1.1 SB Abfallwirtschaft/Altlasten 

 Bearbeiter: Herr Wiegand;  Tel.: 03834 8760 3271 
 
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung 
folgender Hinweise und Auflagen zu:  
  
Auflagen Abfall:  
  

1. Metall ist getrennt zu halten und einer Verwertung zuzuführen.  
 

2. Gefährliche Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach § 50 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) besteht hierfür eine 
gesetzliche Nachweispflicht in Form des Verwertungs- und Beseitigungsnachweises.  
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Auflagen Bodenschutz:  
  

1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Anklam) sofort 
anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 
 

2. Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwendig 
Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die 
Forderungen der §§ 6 bis 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) vom 09. Juli 2021 (BGBl. I. S. 2598, 2716), in der zuletzt gültigen Fassung, 
sind zu beachten. 
 

3. Bei der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlagen ist zur Wiederherstellung der 
durchwurzelbaren Bodenschicht die Anlage vollständig – inklusive der kompletten 
Fundamente und evtl. vorhandener Nebenanlagen – zurück zubauen. Der geplante 
Rückbau ist der unteren Bodenschutzbehörde drei Monate im Voraus schriftlich 
anzuzeigen.  

 
4. Gemäß § 4 Abs. 5 BBodSchV wird eine Bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 

gefordert, um die schädlichen Auswirkungen auf den Boden durch das Vorhaben zu 
minimieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Maria Gabriele Müller 
Sachbearbeiterin 
 
 
 
 


